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Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

AF/203/2014 
 Eingangsdatum 

11.12.2014 
 

 

Einreicher: Frau Birgit Bader 
 

Anfrage 
an Landrat      
an Vorsitzenden   
 

öffentliche Sitzung 
 

 Beratungsfolge:    Datum: 

  Kreistag Uckermark 10.12.2014 
 
Inhalt: 
 

Stallpflicht für Geflügel 
 
Fragestellung: 

 
1) Wann wurde im Landkreis die Stallpflicht für Geflügel verhängt? 

 
2) Auf welcher Rechtsgrundlage wurde die Stallpflicht verhängt? 

 
3) Welche wissenschaftlich bewiesenen Fakten begründen die Stallpflicht?  

 
4) Ist der Kreisverwaltung bekannt, dass es europaweit keinen einzigen Fall von Vogel-

grippe in Freilandhaltungen gibt? Bisher brach die Vogelgrippe in industriellen Stall-
anlagen aus, in denen gar kein Kontakt zu Wildvögeln möglich war. 

 
5) Wie lange wird die Stallpflicht noch aufrecht erhalten? 

 
6) Wie sind die Auswirkungen auf kleine Geflügelbetriebe, Freilandhalter und Geflügel-

züchter in der Uckermark (betroffen sind laut der Zeitung 5000 Betriebe)? 
 
7) Welche gesundheitlichen Gefahren sehen Sie für das im Stall auf beengtem Raum 

gehaltene Geflügel? 
  
 
 
gez. Birgit Bader  10.12.2014 

Unterschrift  Datum  
 
 
 

 
Anlagenverzeichnis:   
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